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Kaum zu glauben, aber Gasflaschen 
finden sich an erstaunlich vielen 
Orten wieder. Ob Industrie, Handel 

oder Gewerbebetrieb, überall werden 
Gasflaschen verwendet. Damit verbun-
den existiert meist auch ein Lagerbereich. 
Gelagert werden Gasflaschen am Arbeits-
platz (Bereitstellung zur unmittelbaren 
Nutzung), in geschlossenen Räumen und/
oder im Freien.
Druckgasbehälter sind im Sinne der Ge-
fahrstoffverordnung definiert als ortsbe-
wegliche Behälter, die mit Druckgasen ge-
füllt und nach dem Füllen zur Entnahme 
der Druckgase an einen anderen Ort ver-
bracht werden. 
Um eine Gefährdung von Gesundheit und 
Sicherheit der Beschäftigten sowie ande-
rer Personen und der Umwelt vor stoffbe-
dingten Schädigungen bei der Lagerung 
zu beseitigen oder zumindest auf ein Mi-
nimum zu reduzieren, müssen Lager und 
Lagereinrichtungen entsprechend gestal-
tet werden mit beispielsweise einer:
• übersichtlichen Lagerung
• Sicherung der Gasflaschen gegen Um-

fallen
• Unterscheidung zwischen leeren und 

gefüllten Druckgasbehältern. 
Dazu gehört, die dazugehörigen Arbeits-
abläufe gemäß Abschnitt 7 der TRGS 510 
zu organsieren in:
• klares Trennen in Ein- und Auslagern
• Beachten der Trennvorschriften und 

der Zusammenlagerung 

Geeignete Transportmittel und Trans-
porthilfen sind ebenfalls bereitzustellen, 
wie beispielsweise Flaschenkarren.
Diese allgemeinen Bestimmungen lassen 
sich mit etwas Unterstützung der Sicher-
heitsfachkraft einfach umsetzen. Aufwen-
diger wird es, wenn spezielle Lagerräume 
eingerichtet werden müssen.

Lagerorte und -räume 
So dürfen Gasflaschen grundsätzlich 
nicht an solchen Orten gelagert werden, 
an denen dies zu einer Gefährdung der 
Beschäftigten oder anderer Personen füh-

ren kann. Solche Orte sind insbesondere 
Verkehrswege. Zu Verkehrswegen zählen 
unter anderem Treppenräume, Flure, 
Flucht- und Rettungswege, Durchgänge, 
Durchfahrten und enge Höfe. 
Gasflaschen dürfen in Arbeitsräumen nur 
gelagert werden, wenn die Lagerung mit 
dem Schutz der Beschäftigten vereinbar 
ist und in besonderen Einrichtungen er-
folgt, die dem Stand der Technik entspre-
chen. Die Bereitstellung einer Ersatzfla-
sche in der Nähe einer im Gebrauch be-
findlichen Flasche ist dabei zulässig.
Gasflaschen dürfen nur übersichtlich ge-
ordnet aufbewahrt oder gelagert werden. 
Die Lagerbereiche sind entsprechend zu 
kennzeichnen. 

Lagereinrichtungen müssen zur Aufnah-
me der Lagergüter ausreichend statisch 
belastbar und standsicher sein. Es müssen 
Maßnahmen zur Sicherung gegen He-
raus- oder Herabfallen sowie ein ausrei-
chend bemessener Anfahrschutz vorhan-
den sein. Insbesondere schlanke kippge-
fährdete Gasflaschen sind jederzeit gegen 
Umfallen zu sichern. 
Der Arbeitgeber darf Tätigkeiten bei der 
Lagerung von Gasflaschen nur fachkun-
digen Beschäftigten übertragen. Die Ga-
selieferanten bieten darüber hinaus Merk-
blätter an, wie bei Zwischenfällen vorzu-
gehen ist. Auch müssen Maßnahmen zur 
Alarmierung vorhanden sein wie ein Not-
falltelefon oder Hausalarm. 

Gut trennen
GEordnEt Kaum ein Betrieb kommt heutzutage ohne Gasflaschen aus. Bei der 
Lagerung und Bereitstellung sind dazu eindeutige Regelungen zu beachten.
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Werden akut toxische beziehungsweise 
giftige oder sehr giftige Gefahrstoffe (ge-
kennzeichnet mit H330, H331 bzw. R23 
oder R26) in Druckgasbehältern in Lager-
räumen gelagert, müssen beim Betreten 
des Lagers Atemschutzgeräte mitgeführt 
werden. 

Spezielle Gefahrstoffe 
Die folgenden ergänzenden Maßnahmen 
gelten für Lager, in denen Gefahrstoffe 
mit Eigenschaften wie entzündbar, oxi-
dierend oder giftig in einer Menge von je-
weils über 200 Kilogramm beziehungs-
weise von 50 Kilogramm entzündbare 
Gase, gekennzeichnet mit H220 oder 
H221 beziehungsweise R12 sowie oxidie-
rende Gase, gekennzeichnet mit H270 be-
ziehungsweise R8 gelagert werden. 
Der Arbeitgeber hat bei diesen Gasen da-
für zu sorgen, dass in angemessenen, re-
gelmäßigen Abständen geübt wird, wie 
Beschäftigte sich beim Freiwerden der im 
Lager befindlichen Stoffe, bei einem 
Brand oder in einem sonstigen Notfall in 
Sicherheit bringen oder gerettet werden 
können. Die Abstände der Notfall-
übungen sind in der Gefährdungsbeurtei-
lung festzulegen. Vorkehrungen für Be-
triebsstörungen im Brand- und Leckage-
fall sind zu treffen. Das bedeutet, dass ein 
Alarmplan vorhanden sein muss und 
möglicherweise auch Feuerwehreinsatz-
pläne. Letzteres sollte mit der Feuerwehr 
geklärt werden. Wird auf einen Feuerwehr-
einsatzplan verzichtet, sollten zumindest 
die Lagerorte eindeutig für die Feuerwehr 
erkennbar sein, gegebenenfalls auch mit-
hilfe der Sicherheitskennzeichnung.
Maßnahmen zum Brandschutz sind eben-
falls zu treffen, wobei hier die jeweiligen 
Lagerorte im Einzelnen bewertet werden 
müssen. Die umfangreichen Regelungen 
gelten bei der Lagerung von Gefahr-
stoffen, die erfahrungsgemäß brennbar 
sind. Hierzu zählen: entzündbare Gase, 
gekennzeichnet mit H220 oder H221 be-
ziehungsweise R12. 
In Abhängigkeit von Art und Größe des 
Lagers sind im Einvernehmen mit den zu-
ständigen Behörden, insbesondere der 
Brandschutzbehörde, Feuerwehrzu- und 
-umfahrten sowie Aufstellflächen und 
Rauch- und Wärmeabzugseinrichtungen 
festzulegen. Flucht- und Rettungswege 
müssen die allgemein bekannten Anfor-
derungen erfüllen, das betrifft auch die 
Türen und Tore in deren Verlauf. Zünd-
quellen, die zu Bränden führen können, 

sind zu vermeiden, dazu zählen auch 
Hilfs- oder Abfallstoffe wie ölgetränkte 
Putzlappen. In Lagerbereichen mit Ge-
fahrstoffen, die zu Brandgefahren führen 
können, ist bei Tätigkeiten, die durch 
Wechselwirkung Gefahren verursachen 
können (z. B. Schweißarbeiten), ein Ar-
beitsfreigabesystem mit besonderen 
schriftlichen Anweisungen des Arbeitge-
bers anzuwenden. Die Arbeitsfreigabe ist 
vor Beginn der Tätigkeiten von einer hier-
für verantwortlichen Person zu erteilen. 
Gebäude müssen meist einen geeigneten 
Blitzschutz haben, wenn im Lagerab-
schnitt auch brennbare Lagergüter gela-
gert werden.

Grundregeln der Zusammenlagerung 
Gefahrstoffe dürfen nur unter bestimmten 
Bedingungen zusammengelagert werden, 
gemäß der Beschreibung der Lagerklas-

sen in Anlage 4 der TRGS 510. In Arbeits-
räumen dürfen maximal 50 gefüllte 
Druckgasbehälter gelagert werden, wenn 
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen 
getroffen werden.
Dabei gilt: Entleerte ungereinigte ortsbe-
wegliche Druckgasbehälter dürfen in 
doppelter Anzahl vorhanden sein. 
Räume, in denen mehr als fünf Druckgas-
behälter gelagert werden, müssen ausrei-
chend be- und entlüftet werden. Eine na-

türliche Lüftung ist ausreichend, wenn 
unmittelbar ins Freie führende Lüftungs-
öffnungen mit einem Gesamtquerschnitt 
von mindestens 1/100 der Bodenfläche 
des Lagerraumes vorhanden sind. Bei der 
Anordnung der Lüftungsöffnungen muss 
die Dichte der Gase berücksichtigt werden.  
Weitere Besonderheiten ergeben sich bei 
giftigen und brandfördernden Gasen.

Geeigneter Brandschutz 
Bei der Lagerung in Lagerräumen 
• müssen die Lagerräume von angren-

zenden Räumen durch mindestens 
feuerhemmende Bauteile (F 30) ge-
trennt sein, 

• müssen Bauteile feuerbeständig sein, 
wenn in angrenzenden Räumen, die 
nicht dem Lagern von Gasen dienen, 
Brand- oder Explosionsgefahr besteht, 

• müssen die Außenwände von Lager-
räumen mindestens feuerhemmend 
sein. Beträgt der Sicherheitsabstand zu 
benachbarten Anlagen und Einrich-
tungen, von denen eine Gefährdung 
ausgehen kann, mindestens fünf Me-
ter, kann die Außenwand aus nicht 
brennbarem Material bestehen. 

Lager im Freien müssen zu benachbarten 
Anlagen und Einrichtungen, von denen 
eine Gefährdung ausgehen kann, einen 
Schutzabstand von mindestens fünf Meter 
einhalten. Er kann durch eine mindestens 
zwei Meter hohe Schutzwand aus nicht-
brennbaren Baustoffen ersetzt werden. 

Wolfgang spohr
Gefahrgut- und Arbeitsschutzexperte aus Poing

Abschnitt 10 der TRGS 510 
konkretisiert Anforderungen 
ans Lagern von Gasen. 

Gasflaschen dürfen nur über-
sichtlich geordnet aufbewahrt 
oder gelagert werden. 

T R G S  5 1 0  i  v o r s c h r i f t E n


